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1. BEGRÜNDUNG 

 
 

1.1 Aufstellungsbeschluss 
 

Mit Beschluss vom 21.06.2022 hat die Gemeinde Kirchroth die Änderung des Flächennutzungsplanes durch 

das Deckblatt Nr. 44 beschlossen. 
 

 

1.2 Anlass der Planaufstellung 
 

Der dörflich strukturierte Ortsteil Krumbach ist im Bereich der geplanten Änderung im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Kirchroth als Dorfgebiet (MD) bzw. als Landwirtschaftliche Nutzfläche 

dargestellt (siehe Lageplan 1 zum Verfahren). Durch die geplante Änderung von Teilbereichen in ein MI sol-

len einem seit langem im Ortsteil Krumbach ansässigen Handwerksbetrieb notwendige Erweiterungen er-

möglicht werden. Über freie Gewerbeflächen, die eine Betriebsaussiedlung ermöglichen würden, verfügt 

die Gemeinde Kirchroth derzeit nicht. Daher sollen der bauplanungsrechtlich im Innenbereich (§ 34 BauGB) 

bestehende Betrieb sowie die im angrenzenden derzeitigen Außenbereich (§ 35 BauGB) erforderlichen Er-

weiterungsflächen als Mischgebiet (MI) ausgewiesen und somit eine geordnete städtebauliche Entwicklung 

sichergestellt werden. Dazu wird parallel zur Flächennutzungsplanänderung ein Bebauungs- und Grünord-

nungsplan „Krumbach-Nord aufgestellt. 
 

Die angrenzenden MD-Flächen im Bereich westlich des Römerweges werden dem heutigen Baubestand an-

gepasst bzw. abgerundet. 

 

Die geplante bauliche Entwicklung schließt an den bestehenden Ortsbereich an, ist durch eine gemeindliche 

Straße erschlossen und ist daher mit einer geordneten und flächensparenden Siedlungsentwicklung verein-

bar.  

 

Ein kommunaler Landschaftsplan liegt nicht vor. 

 
 

1.3 Geltungsbereich / Größe / Beschaffenheit 
 

Der Änderungsbereich zum MI umfasst den bestehenden Malerbetrieb. Für die im Osten und Süden bis 

zum Römerweg angrenzende Bebauung wird das bestehende MD entsprechend dem aktuellen Baubestand 

angepasst und abgerundet. Im Talraum des im Westen angrenzenden namenlosen Grabens wird die Dar-

stellung als Landwirtschaftliche Nutzfläche beibehalten. Diese wirkt als gliedernder Grünzug im Ortsbereich 

von Krumbach. 

 

Das Areal ist geprägt durch kleinere (ehemalige) landwirtschaftliche Hofstellen, ergänzt durch Einfamilien-
häuser. Der im rechtswirksamen FNP auf dem Grundstück des Malerbetriebes noch als landwirtschaftliche 

Nutzfläche dargestellte Bereich wird z.T. bereits als Lager- und Verkehrsfläche, z.T. als Freizeitgarten ge-

nutzt. Der südwestliche Grundstücksteil ist dicht mit fremdländischen Nadelbäumen bestanden. 

Im Norden zur freien Landschaft und nach Westen zum Graben fehlt größtenteils eine wirksame, standort-

gerechte Eingrünung. Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden als Wiesen genutzt. 
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Ausschnitt Webkarte aus BayernAtlas, Druck 6/2023, Plangebiet blau markiert 

 

 

Luftbild aus BayernAtlas, Druck 6/2023, Plangebiet blau markiert 
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1.4 Geplante Änderungen durch Deckblatt Nr. 44 
 
Der Bereich des Malerbetriebes wird von MD in MI umgewidmet. Für die im Osten und Süden bis zum Rö-

merweg angrenzende Bebauung wird das bestehende MD entsprechend dem aktuellen Baubestand ange-

passt und abgerundet. Am nördlichen und westlichen Ortsrand wird bestehende bzw. geplante Ortseingrü-

nung dargestellt, um die Zielsetzung zur Entwicklung begrünter Siedlungsränder hervorheben. 

 

Die Größe des geplanten MI beträgt 0,66 ha (davon 0,46 ha Erweiterungsfläche). 

Die Abrundung der MD-Fläche macht rund 0,24 ha aus. 

 

 
1.5 Erschließung, Ver- und Entsorgung 
 

Die Verkehrserschließung ist mit der öffentlichen Ortsstraße „Römerweg“ bereits vorhanden.  

 

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über die gemeindliche Kanalisation. 

 

Das Niederschlagswasser wird auf den privaten Grundstücken versickert. Dies wird auch bisher bereits so 

gehandhabt. Eine ausreichende Versickerungsfähigkeit des Bodens ist demnach gegeben.  

 

Die Wasserversorgung erfolgt den Wasserzweckverband Straubing-Land. 
 

Die Stromversorgung obliegt der Energieversorgung Rupert Heider & Co. KG, Wörth a.d.Donau.  

 

Die Anbindung an das Telekommunikationsnetz ist über das Netz der Deutschen Telekom AG gegeben. 

Breitband ist noch nicht vorhanden. 

 

Die Abfallbeseitigung obliegt dem Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land. 

 

 

1.6  Denkmalschutz 
 

In der Landesdenkmalliste sind im Plangebiet weder Bau- noch Bodendenkmäler aufgeführt. 

Im näheren Umfeld befinden sich südlich des Römerweges zwei Baudenkmäler (D-2-78-141-9, Römerweg 

16, Kath. Filialkirche St. Jakobus d.Ä., einheitlich romanischer Bau; mit Ausstattung / D-2-78-141-8, Römer-

weg 14, stattlicher Traidkasten, Blockbau-Obergeschoß, 18. Jh.) sowie ein Bodendenkmal (D-2-7041-0211, 

untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Filialkirche St. Jakob in 

Krumbach). Eine Beeinträchtigung der Bau- bzw. Bodendenkmäler durch die Planänderung ist nicht zu er-

warten. Auf die Meldepflicht beim Auffinden von Bodendenkmälern gemäß Art. 8 Abs 1 und 2 bayerisches 

Denkmalschutzgesetz wird verwiesen. 

 
 

1.7 Naturschutz 
 

Das Plangebiet liegt im Naturpark „Bayerischer Wald“ (§ 27 BNatSchG / Art. 15 BayNatSchG), jedoch außer-

halb des Landschaftsschutzgebietes „Bayerischer Wald“ (§ 26 BNatSchG).  

 

In der Biotopkartierung Bayern sind im Plangebiet und im näheren Umfeld keine Flächen erfasst. Gesetzlich 

geschützte Biotope im Sinne von § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG sind im Plangebiet nicht vorhan-

den. 
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Artenschutz nach § 44 BNatSchG: Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes und der bereits bestehen-

den starken Überprägung durch Siedlung und Erschließungsflächen ist eine Beeinträchtigung relevanter 
Tierarten sowie das Vorkommen betroffener Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie nicht anzu-

nehmen. 

 

Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Straubing-Bogen sind für das Plangebiet und das un-

mittelbare Umfeld keine Aussagen getroffen. 

 

 

Die Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleit-

planung (B-Plan für geplantes MI) bzw., sofern künftig Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich (MD) 
beabsichtigt sind, im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens. 

 

 

1.8 Trinkwasser- / Hochwasserschutz 
 

Trinkwasserschutzgebiete sind im Änderungsbereich und im näheren Planungsumgriff nicht vorhanden.  

 

 

 

Wassersensible Bereiche (grün), aus: BayernAtlas / Daten Bay. Landesamt für Umwelt, Druck 6/2023 

Plangebiet blau markiert 
 

Der Talraum des namenlosen Grabens im Westen des Plangebietes ist „wassersensibler Bereich“ ausgewie-

sen. Laut Erläuterung der Wasserwirtschaft „kennzeichnen sie den natürlichen Einflussbereich des Wassers, 

in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier beeinträch-

tigt werden durch: über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trocke-
nen Tälern oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für 

die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben wer-

den, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situation ein häufi-

ges oder auch ein extremes Hochwasserereignis abdecken. An kleineren Gewässern, an denen keine Über-

schwemmungsgebiete oder Hochwassergefahrenflächen vorliegen, kann die Darstellung der wassersensib-

len Bereiche Hinweise auf mögliche Überschwemmungen und hohe Grundwasserstände geben und somit zu 

Abschätzung der Hochwassergefahr herangezogen werden. Die wassersensiblen Bereiche werden auf der 

Grundlage der Übersichtsbodenkarte im Maßstab 1:25.000 erarbeitet. Diese Karten enthalten keine Grund-

stücksgrenzen. Die Betroffenheit einzelner Grundstücke kann deshalb nicht abgelesen werden und die Dar-

stellung der wassersensiblen Bereiche ist nur bis zu einem Maßstab von ca. 1:25.000 möglich.“ 
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Das Plangebiet grenzt an den wassersensiblen Bereich an. Nach Angaben der Anlieger ist der namenlose 
Graben nur zeitweise wasserführend, Hochwasser hat es noch nie gegeben.  

 

 

2. UMWELTPRÜFUNG nach § 2 Absatz 4 BauGB 

 

Für die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans durch Deckblatt Nr. 44 wird nachfolgend die 

Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB durchgeführt. Es werden die voraussichtlich erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet.  

 
 

2.1. Standortalternativenprüfung  
 

Die Gemeinde Kirchroth möchte mit der Ausweisung von MI-Flächen im Ortsteil Krumbach einem seit lan-

gem hier ansässigen Malerbetrieb die notwendige Erweiterung ermöglichen. Die bestehenden Betriebsge-

bäude befinden sich bauplanungsrechtlich im Innenbereich nach § 34 BauGB (MD). Die für den Fortbestand 

und eine zeitgemäße Erweiterung des Betriebes zusätzlich erforderlichen Flächen liegen derzeitig baupla-

nungsrechtlich jedoch im Außenbereich. 

 

Die Gemeinde Kirchroth verfügt über keine freien Gewerbeflächen, die eine Betriebsaussiedlung ermögli-
chen würden. Außerdem ist es Zielsetzung der Gemeinde, auch in den Ortsteilen eine gewachsene 

Mischnutzung zu erhalten und zu sichern. Die Größe der Erweiterungsfläche beträgt lediglich 0,46 ha. Die 

im Anschluss an das MI ergänzenden Darstellungen als MD geben lediglich den aktuellen Baubestand wie-

der bzw. dienen der Abrundung. 

 

Die Verkehrserschließung und die notwendigen Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung sind bereits vorhan-

den. Ein besser geeigneter oder umweltverträglicherer Standort ist daher nicht erkennbar. 
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3. UMWELTBERICHT 

 

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung.  

(Anmerkung: Der Umweltbericht zum Deckblatt Nr. 44 des Flächennutzungsplanes ist weitgehend wort-

gleich mit dem Umweltbericht zum Bebauungs- und Grünordnungsplan „Krumbach-Nord“. Die aufgrund der 

Anpassung und Abrundung des südlich angrenzenden MI erforderlichen Ergänzungen sind durch rote Schrift 

gekennzeichnet.) 
 

 

 

1. Inhalt und Ziele des Bauleitplans 
 

Ziel dieser Bauleitplanung ist es, einem seit langem im Ortsteil Krumbach ansässigen Handwerksbetrieb 

notwendige Erweiterungen zu ermöglichen und eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen. 

Über freie Gewerbeflächen, die eine Betriebsaussiedlung ermöglichen würden, verfügt die Gemeinde 

Kirchroth derzeit nicht. Daher sollen der bauplanungsrechtlich im Innenbereich (§ 34 BauGB) bestehende 
Betrieb sowie die im angrenzenden derzeitigen Außenbereich (§ 35 BauGB) erforderlichen Erweiterungsflä-

chen als Mischgebiet (MI) ausgewiesen werden. Für die im Osten und Süden bis zum Römerweg angren-

zende Bebauung wird das bestehende MD entsprechend dem aktuellen Baubestand angepasst und abge-

rundet. Am nördlichen und westlichen Ortsrand wird bestehende bzw. geplante Ortseingrünung darge-

stellt, um die Zielsetzung zur Entwicklung begrünter Siedlungsränder hervorheben. 

 

 

 

2. Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
 
2.1. Landesentwicklungsprogramm Bayern  
(Nicht-amtliche Lesefassung, Stand 01.06.2023) 

 

Relevante Aussagen des LEP 

(G) = Grundsatz / (Z) = Ziel 

 

3.1.1. Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot 

(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der 

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

 
3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur 

sollen vermieden werden. 

Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. (…) 

 

5.1 Wirtschaftsstruktur 

(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen klei-

nen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen er-

halten und verbessert werden. 

 
Berücksichtigung der Ziele des LEP  

Die geplante Mischgebietsausweisung (MI) und die Abrundung des Mischgebietes Dorf (MD) stehen im Ein-

klang mit den Zielen des LEP, da  
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 einem mittelständischen Handwerksbetrieb die notwendige Entwicklung ermöglicht wird und somit 

dessen Fortbestand und Arbeitsplätze gesichert werden, 
 diese an bestehende Siedlungsflächen (MD) angebunden ist und alternative Gewerbeflächen, die 

eine Betriebsumsiedlung ermöglichen würden, in der Gemeinde nicht zur Verfügung stehen,   

 aufgrund der Lage an einer bestehenden Ortsstraße keine weitere öffentliche Erschließung erfor-

derlich und somit eine flächensparende Entwicklung möglich ist. 

 

 

2.2. Regionalplanung 
 (Regionalplan Region Donau-Wald, Stand 13. April 2019) 

 
Relevante Aussagen des LEP 

(G) = Grundsatz / (Z) = Ziel 

-  

B II Siedlungswesen 
1.1 (G)  Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht erfolgen.  
 Die Siedlungsentwicklung soll so weit als möglich auf die Hauptorte der Gemeinden kon-

zentriert werden. 
Aus der Begründung hierzu: Bestehende Siedlungsbereiche außerhalb der Hauptorte der Gemeinden kön-

nen (…) bestandsorientiert weiterentwickelt werden. 

 
B IV – Wirtschaft 
3.1 (Z) In der gesamten Region soll die Leistungsfähigkeit von Industrie und Handwerk erhalten und 

weiterentwickelt werden. 
 
Berücksichtigung der Ziele der Regionalplanung 

Der Betrieb wird außerhalb des Hauptortes bestandsorientiert weiterentwickelt. Eine Umsiedlung in ein 

Gewerbegebiet ist aufgrund fehlender Flächen nicht möglich. Somit werden die Ziele der Regionalplanung 

ausreichend berücksichtigt. 

 

 
3. Fachliche Programme und Pläne - Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Landschaftsrahmenplan für die Region Donau-Wald (12) – Dezember 2011 
Im Landschaftsrahmenplan Donau-Wald Bogen sind für das Plangebiet und die nähere Umgebung keine 

Aussagen getroffen. 

 

Arten- und Biotopschutzprogramm (2008) 
Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Straubing-Bogen sind für das Plangebiet und das un-

mittelbare Umfeld keine Aussagen getroffen. 

 
Geschützte Flächen oder Objekte nach Naturschutzrecht 
Das Plangebiet liegt im Naturpark „Bayerischer Wald“ (§ 27 BNatSchG / Art. 15 BayNatSchG), jedoch außer-

halb des Landschaftsschutzgebietes „Bayerischer Wald“ (§ 26 BNatSchG). Geschützte Flächen oder Objekte 

nach Naturschutzrecht sind im Plangebiet und im unmittelbaren Umfeld nicht vorhanden. Amtlich kartierte 

Biotope sind nicht vorhanden. 
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4. Bestandsbeschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Nachfolgend werden der aktuelle Zustand des Plangebietes und die vorgesehene Nutzung bezogen auf die 

zu berücksichtigenden Schutzgüter gem. BauGB § 1 Abs. 6 Nrn. 7a (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima, Landschaft, biologische Vielfalt), 7c (Mensch, Gesundheit), 7d (Kulturgüter und sonstige Sachgüter) 

sowie 7 i (Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgüter untereinander) dargestellt und die Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens bewertet. Dabei ist zu unterscheiden zwischen bau-, anlage- und betriebsbeding-

ten Auswirkungen. 

 

Baubedingte Auswirkungen entstehen während der Bauphase und sind von zeitlich begrenzter Dauer. Dies 

können Emissionen an Lärm, Gasen, Stäuben oder die Inanspruchnahme von Flächen für Baustraßen, Bau-
gruben, Lagerflächen oder dergl. sein. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen entstehen durch die Bauwerke bzw. technischen Einrichtungen selbst und 

sind von dauerhafter Natur. Beispiele hierfür sind Veränderungen der Geländegestalt, Bodenversiegelung, 

Veränderungen des Orts- und Landschaftsbildes, Sperrwirkung für Luftströmungen oder Wanderungen von 

Tieren, Zerstörung von Bodendenkmälern oder Zerschneidung von Landschaftsräumen. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen entstehen durch den laufenden „Betrieb“ der vorgesehenen Nutzung. Bei-

spiele hierfür sind zusätzliches Verkehrsaufkommen, Emissionen von Lärm, Abgasen, Stäuben, Abwässern, 

Nährstoffbelastungen von Böden. 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal-argumentativ. Dabei werden drei Stufen unter-

schieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Eine tabellarische Übersicht dazu findet sich im Kapitel 

„Zusammenfassung“ am Ende des Umweltberichts.  

Zur Vermeidung oder Minimierung der Umweltauswirkungen werden geeignete Maßnahmen dargestellt. 

 

Für die Beurteilung wird für den bauplanungsrechtlichen Innenbereich der aktuelle Bestand, für den bau-

planungsrechtlichen Außenbereich die Darstellung im rechtswirksamen FNP (Fläche für die Landwirtschaft) 

zugrunde gelegt. 

 

 
4.1. Schutzgut Mensch  
 

Bestand 

Das Plangebiet MI ist teilweise bereits als Handwerksbetrieb mit Betriebsleiterwohnhaus genutzt (östlicher 

Grundstücksbereich). Im Osten und Süden grenzen Wohnhäuser an. Im Westen beträgt der Mindestab-

stand zu Wohnbebauung rund 50 m. Der westliche Grundstücksbereich (geplante Erweiterungsfläche) 

wurde landwirtschaftlich als Wiese genutzt.  

Auf der südlich angrenzenden MD-Abrundungsfläche wurden bereits Nebengebäude errichtet. Im westli-

chen Teil befinden sich Gärten mit Gehölzbestand. 

 
Auswirkungen 

Während der Bauzeit kommt es durch Baustellenverkehr zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.  

Als betriebsbedingte Auswirkungen sind Lärm- und Abgasemissionen aus Betriebs- und Kundenverkehr und 

ggf. aus der Gebäudebeheizung zu nennen.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 

Nicht erforderlich. 
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Gesamtbewertung 

Aufgrund des geringen Umfangs der geplanten Erweiterung insgesamt geringe Auswirkungen. 
 

 

4.2. Tiere / Pflanzen / Biologische Vielfalt 
 

Bestand 

Gesetzlich geschützte Flächen oder Objekte im Sinne des § 30 BNatSchG / Artikel 23 BayNatSchG sind im 

Plangebiet nicht vorhanden. Das Plangebiet liegt außerhalb des Landschaftsschutzgebietes Bayerischer 

Wald. Im geplanten MI sind keine ökologisch bedeutsamen, erhaltenswerten Gehölzbestände vorhanden.  

An der westlichen Grenze der MD-Abrundungsfläche befindet sich eine markante Laubgehölzhecke. Diese 
wird im FNP-Deckblatt ist als bestehende Ortsrandeingrünung dargestellt. Auf den als Garten genutzten Flä-

chen befinden sich weitere Laub- und Obstbäume. 

 

 

Auswirkungen 

Artenschutz nach § 44 BNatSchG: Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes und der bereits bestehen-

den starken Überprägung durch Siedlung und Erschließungsflächen ist eine Beeinträchtigung relevanter 

Tierarten sowie das Vorkommen betroffener Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie nicht anzu-

nehmen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen können sich durch die Anlagenbeleuchtung ergeben. Bei der Verwendung 
von Weißlicht werden Insekten überdurchschnittlich stark angezogen.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen  

- Im FNP-Deckblatt Darstellung der vorhandenen / geplanten Ortseingrünung als Zielsetzung 

- Im B-Plan: Pflanzgebote für Hecken und Einzelbäume  

- Im B-Plan: für die Außenbeleuchtung ausschließlich Insekten schonende Beleuchtungssysteme zulässig 

 

Gesamtbewertung 

insgesamt geringe Auswirkungen 

 
 

4.3. Boden  
 

Bestand  

Im geplanten MI ist der östliche Grundstücksteil (bauplanungsrechtlicher Innenbereich) bereits bebaut bzw. 

überwiegend befestigt / versiegelt. Für den Erweiterungsteil ist von landwirtschaftlicher Nutzung (Wiese) 

auszugehen. Auf der MD-Abrundungsfläche sind mehrere Nebengebäude vorhanden. Die übrigen Bereiche 

sind als Gärten genutzt. 

Lt. Übersichtsbodenkarte von Bayern (M 1:25.000) liegt das Plangebiet in der Kategorie 8h: Fast ausschließ-

lich Braunerde aus (grusführendem) Lehm (Kristallinzersatz, Lösslehm). 

Bodenkundliche Bewertung lt. Standortauskunft Umweltatlas Bayern:  

Umweltatlas Boden (https://www.umweltatlas.bayern.de, Einsichtnahme 06.06.2023) 

Nährstoffverfügbarkeit mittel 

Pflanzenverfügbares Bodenwasser mittel 

Stau- oder Haftnässe nicht vorhanden (Grundwasser > 20 dm tief) 

Carbonatgehalt (Kalk) im Feinboden im Untergrund: carbonatfrei 

Humusgehalt im Oberboden: mittel humos 
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Gemäß Daten der Standortauskunft Boden ist der Gesamtwert der betrachteten Bodenfunktionen im Plan-

gebiet als mittel einzustufen. Aufgrund der starken Überprägung durch Siedlung und Verkehrsflächen wird 
der Wert als gering erachtet. Eine hohe Schutzwürdigkeit ist nicht gegeben. Die Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Boden kann als gering-mittel angesehen werden.  

 

Auswirkungen 

Im Bereich künftiger Bau- und Verkehrsflächen wird Boden durch Überbauung und Versiegelung zerstört 

und verliert damit wesentliche Funktionen als Vegetationsträger und Lebensraum. Es wird landwirtschaftli-

che Nutzfläche aus der Produktion genommen. Stoffeinträge können sich aus dem unsachgemäßen Um-

gang mit Treibstoffen, Schmiermittel oder flüssigen Baustoffen und Baurückständen ergeben. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 

- Sparsame Erschließung durch Lage an öffentlicher Ortsstraße 

- Im B-Plan: Festsetzungen zur Begrenzung von Aufschüttungen und Abgrabungen 

- Im B-Plan: Begrenzung der Bodenversiegelung durch Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen Stell-

plätze, Lager- und sonstige Nebenflächen. 

 

Gesamtbewertung 

baubedingte Auswirkungen:   mittel  

anlagenbedingte Auswirkungen:  mittel aufgrund der Ausweisung als MI/MD mit entsprechender GRZ 

betriebsbedingte Auswirkungen:  gering 
 

 

4.4. Wasser - Grundwasser 
 

Bestand 

Wasserschutzgebiete sind im Vorhabengebiet nicht vorhanden. 

Lt. Standortauskunft Umweltatlas Bayern Grundwasser > 20 dm tief, gemäß Angabe Anlieger erst in über 

15 m Tiefe 

 

Auswirkungen 
Temporäre Verunreinigungen oder Stoffeinträge in das Grundwasser durch die Baumaßnahmen sind bei 

der Errichtung von Sickeranlagen möglich.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 

- Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers auf dem privaten Grundstück, wodurch die Grund-

wasserneubildung gefördert wird 

 

Gesamtbewertung 

Bei sachgemäßer Bauausführung und Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bei Bau und Betrieb zu er-

stellender Sickeranlagen sind die Auswirkungen insgesamt als gering einzustufen. 
 

 

4.5. Wasser - Oberflächenwasser 
 

Bestand: 

Oberflächengewässer sind im Vorhabengebiet nicht vorhanden.  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebie-

ten oder Hochwassergefahrenflächen.  
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20 - 30 m westlich des Plangebietes verläuft ein namenloser Graben, der nach Südosten zum Furthbach 

entwässert. Dessen Talraum ist als wassersensibler Bereich ausgewiesen. Laut Angaben der Anlieger ist der 
Graben nur zeitweise wasserführend, Hochwasser gab es noch nie. 

 

 

Auswirkungen: 

Baubedingt kann es zu Verunreinigungen von Oberflächenwasser durch Abschwemmungen von Boden bei 

Starkregen kommen. Durch Bodenversiegelung für Gebäude, Verkehrs- und Nebenflächen geht rückhaltefä-

higer vegetationsbedeckter Boden verloren. Durch kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dachflächen kann es zu 

einem Eintrag gewässerschädlicher Stoffe in das Oberflächenwasser kommen. 

Betriebsbedingt kann eine Kontamination des Niederschlagswassers erfolgen, z. B. durch den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen.  

Eine Beeinträchtigung des benachbarten Grabens ist aufgrund des Abstandes und der an die Bauflächen 

angrenzenden, als Puffer fungierenden Wiese nicht zu befürchten.  

 

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen: 

- Dach- und Oberflächenwasser wird nicht abgeleitet, sondern kann auf dem privaten Grundstück versi-

ckern 

- Im B-Plan: Zur Begrenzung der Bodenversiegelung und Förderung der natürlichen Rückhaltung und Ver-

dunstung ist die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Stellplätze, Lager- und sonstige Nebenflä-
chen festgesetzt. 

 

Gesamtbewertung 

insgesamt geringe Auswirkungen 

 

 

4.6. Luft 
 

Bestand 

Das Plangebiet ist weder besonders vorbelastet noch in Bezug auf die Produktion von Kaltluft besonders 
relevant. 

 

Auswirkungen 

Luftbelastungen können zeitlich begrenzt durch Baustellenverkehr (Abgase und Stäube) sowie durch die 

Bautätigkeiten selbst entstehen. Wesentliche Auswirkungen durch erhöhten Betriebs- und Kundenverkehrs 

sind aufgrund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten.  

Je nach Nutzung sind Emissionen aus Gebäudeheizung denkbar. Weitere betriebsbedingte Auswirkungen 

aufgrund der gewerblichen Nutzung sind nicht zu erwarten, da die einschlägigen gesetzlichen Auflagen und 

Normen eingehalten werden müssen. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 

Festlegungen im Bebauungsplan über die gesetzlichen Regelungen hinaus werden nicht für erforderlich er-

achtet. 

 

Gesamtbewertung 

insgesamt geringe Auswirkungen  
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4.7. Klima 
 
Bestand 

Das Vorhabengebiet liegt in keiner Tal- oder Senkenlage. Aufgrund der geringen Größe dient es nicht als 

kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahn.  

 

Auswirkungen 

Großflächige Flächenbefestigungen fördern eine Aufheizung in den Sommermonaten und können sich 

dadurch kleinklimatisch ungünstig auswirken. 

Insbesondere bei der Nutzung fossiler Energieträger ist je nach Art der vorgesehenen Wärmeerzeugung für 

betriebliche Zwecke und Heizzwecke eine Freisetzung klimaschädlicher Gase denkbar.  
 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 

- Im FNP-Deckblatt Darstellung der vorhandenen / geplanten Ortseingrünung als Zielsetzung 

- Im B-Plan: Begrenzung der Bodenversiegelung durch Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge für Stell-

plätze, Lager- und sonstige Nebenflächen. Dies dient dem kleinklimatischen Temperaturausgleich.  

- Im B-Plan: Festsetzung von Pflanzungen am Baugebietsrand sowie zur inneren Durchgrünung. Die Gehölze 

wirken durch ihre Beschattung kleinklimatisch ausgleichend. 

- Solar- und Fotovoltaikanlagen auf den Dach- bzw. Fassadenflächen der Gebäude sind möglich und emp-

fohlen.  

- Anmerkung: bzgl. Einsatz fossiler Energieträger sind gesetzliche Regelungen geplant. 
 

Gesamtbewertung 

insgesamt geringe Auswirkungen  

 

 

4.8 Landschaft / Erholung 
 

Bestand 

 

Die Betriebs- und Lagerflächen sind von den öffentlichen Straßen aus einsehbar.  
Für Naherholung hat das Plangebiet keine Funktion. 

 

Auswirkungen: 

Durch die Errichtung von Gebäuden und Nutzung als betriebliche Lagerflächen kommt es zu einer nachhal-

tigen Veränderung des Landschaftsbildes.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 

Landschaft: 

- Im FNP-Deckblatt Darstellung der vorhandenen / geplanten Ortseingrünung als Zielsetzung 

- Im B-Plan: Festsetzung maximaler Gebäudehöhen 
- Im B-Plan: Aufbau einer Ortsrandeingrünung und innere Durchgrünung durch Pflanzgebote  

 

Gesamtbewertung  

Landschaftsbild: Unter Berücksichtigung der o.g. Verminderungsmaßnahmen insgesamt geringe Auswirkun-

gen  

Erholung: keine Auswirkungen 
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4.9. Kulturgüter / Sonstige Sachgüter 
 
Bestand 

In der Landesdenkmalliste sind im Plangebiet und im näheren Umfeld keine Bau- oder Bodendenkmäler 

aufgeführt.  

 

 

Auswirkungen 

Sollten bei Erdarbeiten archäologische Funde auftauchen, ist nach den Bestimmungen des Denkmalschutz-

gesetzes zu verfahren.  

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen: 

Nicht erforderlich. 

 

Gesamtbewertung 

keine Auswirkungen  

 

 

4.10. Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgüter untereinander 
 

Sich negativ verstärkende Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgüter sind nicht zu erwarten. 
 

 

 

5. Artenschutz nach § 44 BNatSchG  
 

Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes und der bereits bestehenden starken Überprägung durch 

Siedlung und Erschließungsflächen ist eine Beeinträchtigung relevanter Tierarten sowie das Vorkommen 

betroffener Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie nicht anzunehmen. 

 

Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Straubing-Bogen sind für das Plangebiet und das un-
mittelbare Umfeld keine Aussagen getroffen. 

 

 

 

6. Prognose zur Entwicklung des Gebietes bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die geplante MI-Erweiterungsfläche voraussichtlich als landwirt-

schaftliche Nutzfläche (Wiese) erhalten und würde weiter bewirtschaftet. Stoffeinträge durch Dünge- und 

Pflanzenschutzmittel in den Boden wären möglich. Auf den MD-Abrundungsflächen (Nebengebäude, Gar-

tennutzung) ergibt sich voraussichtlich keine wesentliche Änderung. Sofern künftig Bauvorhaben geplant 
sind, ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 

 

 

 

7. Methodik / Grundlagen 
 

Für die Erarbeitung des Umweltberichtes erfolgte eine Ortseinsicht des betroffenen Gebietes und der un-

mittelbaren Umgebung. Daneben wurden die angeführten Fachgesetze/Fachpläne sowie Informationen der 

Gemeinde Kirchroth und der Grundstückeigentümer herangezogen.  
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Fachgesetze/Fachpläne 
 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), Nicht-amtliche Lesefassung, Stand 01.06.2023 

 Regionalplan Planungsregion 12 (Donau-Wald), Stand 13. April 2019 

 Landschaftsrahmenplan für die Region Donau-Wald (12), Bay. Landesamt für Umwelt; 2011 

 Amtliche Biotopkartierung Bayern (Flachland), Erhebung 1984 (aus BayernAtlas, Daten Bay. Lan-

desamt für Umwelt) 

 Leitfaden Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, Bay. Staatsministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr, 2021 

 Übersichtsbodenkarte von Bayern (M 1:25.000) 

 Daten Bay. Landesamt für Denkmalpflege 
 

 

 

8. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 

-/- 

 

 

 

9. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 

Die 44. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kirchroth erfolgt parallel zur Aufstellung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Krumbach-Nord“. Dadurch sollen einem seit langem im Ortsteil 

Krumbach ansässigen Handwerksbetrieb notwendige Erweiterungen ermöglichen werden. Über freie Ge-

werbeflächen, die eine Betriebsaussiedlung ermöglichen würden, verfügt die Gemeinde Kirchroth derzeit 

nicht. Daher sollen der bauplanungsrechtlich im Innenbereich (§ 34 BauGB) bestehende Betrieb sowie die 

im angrenzenden derzeitigen Außenbereich (§ 35 BauGB) erforderlichen Erweiterungsflächen als Mischge-

biet (MI) ausgewiesen und somit eine geordnete städtebauliche Entwicklung sichergestellt werden. Die an-

grenzenden MD-Flächen im Bereich westlich des Römerweges werden dem heutigen Baubestand ange-

passt bzw. abgerundet. 
 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter wurden in einer Umweltprüfung dargelegt, die In-

halte sind im vorliegenden Umweltbericht aufgeführt. Bezogen auf die Schutzgüter sind nach derzeitigem 

Kenntnisstand unter Berücksichtigung von im B-Plan festzusetzenden Vermeidungs- und Verminderungs-

maßnahmen geringe Umweltauswirkungen zu erwarten. Lediglich beim Schutzgut Boden sind die Auswir-

kungen als mittel einzustufen. 
 

Für das geplante MI werden unvermeidbare Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaft durch geeignete Auf-

wertungsmaßnahmen auf einer im B-Plan-Verfahren außerhalb des Baugebietes festzusetzenden Aus-

gleichsfläche ausgeglichen. Sofern im unbeplanten Innenbereich (MD) künftig Bauvorhaben geplant sind, ist 

die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 

 

 

Im Ergebnis sind die Auswirkungen der 44. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kirchroth 

in Verbindung mit dem Bebauungs- und Grünordnungsplan „Krumbach-Nord“ als umweltverträglich zu 
werten. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter sind nicht zu erwarten. 
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Die abschließende tabellarische Bewertung gibt einen Überblick über die Einschätzung der Auswirkungen 

der Planung auf die jeweiligen Schutzgüter. Sie erfolgt in den drei Stufen: geringe, mittlere und hohe Erheb-
lichkeit. 

 

SCHUTZGUT 
Baubedingte 
Erheblichkeit 

Anlagenbedingte 
Erheblichkeit 

Betriebsbedingte 
Erheblichkeit 

Gesamt- 
Bewertung 

Mensch gering gering gering gering 

Tiere, Pflanzen,  
biologische Vielfalt 

gering gering gering gering 

Boden mittel mittel gering mittel 

Grundwasser gering gering gering gering 

Oberflächenwasser gering gering gering gering 

Luft gering gering gering gering 

Klima gering gering gering gering 

Landschaftsbild gering gering gering gering 

Erholungseignung - - - nicht betroffen 

Kulturgüter - - - nicht betroffen 

Sonstige Sachgüter - - - nicht betroffen 

 

 

 


